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Zitat von ChatNoir88

Das betrifft aber nur Basis EG, EG Plus kann weiterhin zeitgleich bezogen werden - und
es ging ja eher um die Aussage, dass nach 4 Wochen nach der Geburt der Ersteller
nicht arbeiten könne und das geht ja auf jeden Fall, da das „Arbeitsverbot“ nur die
Mutter betrifft.

"Stimmt! Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, danke für den Hinweis" hätten es auch getan ;).
Du weist immerhin explizit auf "min. 2 Monate Basis-EG" hin und dass ein Kommentar das
Geschlecht des TE verwechselt, ist für die falsche Aussage irrelevant.
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